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Erwägungsgrund 12 Satz 2 

Statt: „Läuft die Frist für die Erhebung von Einwänden gemäß Artikel 2 nach dem 1. Januar 2021 ab, 

so ist es aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung etwaiger nachteiliger Störungen der 

Geschäftstätigkeit von Unternehmen aus der Union, die die in Anhang IV aufgeführten Waren in das 

Vereinigte Königreich ausführen wollen, angezeigt, eine rückwirkende Anwendbarkeit der 

Verordnung ab dem 1. Januar 2021 vorzusehen –“ 

muss es heißen: „Läuft die Frist für die Erhebung von Einwänden nach dem 1. Januar 2021 ab, so ist 

es aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung etwaiger nachteiliger Störungen der 

Geschäftstätigkeit von Unternehmen aus der Union, die die in Anhang IV aufgeführten Waren in das 

Vereinigte Königreich ausführen wollen, angezeigt, eine rückwirkende Anwendbarkeit der 

Verordnung ab dem 1. Januar 2021 vorzusehen –“ 

Nummer 2 Einleitungssatz des Anhangs zur Änderung von Anhang V Teil 2 der Verordnung 

(EU) 2019/125   

Statt: „In Anhang V wird in der Liste in Teil 2 „Bestimmungsziele“ nach dem Eintrag „Ukraine“ 

folgender Eintrag eingefügt:“ 

muss es heißen: „In Anhang V wird in der Liste in Teil 2 „Bestimmungsländer“ folgender Eintrag 

gemäß der alphabetischen Reihenfolge zur Auflistung der Länder nach der jeweiligen Sprachfassung 

eingefügt:“ 
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